
Betriebsanweisung Nr. GBA 03 

 Gemäß §14 Gefahrstoffverordnung 
Tätigkeit: Gebäudereinigung  
 

 

Stand: 06 / 2024 Erstellt: 4MSysteme GmbH Unterschrift:  

Geschäftsführer 

 

1. Anwendungsbereich 
Diese Betriebsanweisung gilt für entzündliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel in Originalverpackung, die bei der 
Unterhalts- oder Sonderreinigung eingesetzt werden. 

2. Gefahrstoffbezeichnung 
 

3. Gefahren für Mensch und Umwelt 

 

• Flüssigkeit und Dampf entzündbar  
• Erwärmung kann Brand verursachen 
• Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung 

bersten. 
• Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden 
• Sehr giftig und schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung 
• Kann allergische Hautreaktionen verursachen 
• Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein 
• Kann die Lunge schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition 
• Kann gegenüber Metallen korrosiv sein 

 

Achtung 

4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen. Für angemessene Lüftung sorgen. Nebel, Dampf oder Aerosol nicht einatmen. Berührung mit der 
Haut und den Augen vermeiden. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Von Hitze, heißen 
Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Kühl und trocken aufbewahren. 
Nicht in die Umwelt gelangen lassen. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, 
trinken, rauchen. 

      

    

Atemschutz: Bei Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes: Filter P2 (EN 143) 
Augenschutz: dichtschließende Schutzbrille mit Seitenschutz tragen 
Handschutz: Schutzhandschuhe aus Nitril- oder Butylkautschuk tragen 
Hautschutz: Hautschutzmittel verwenden 
Körperschutz: geeignete Arbeitsschutzkleidung verwenden 

5. Verhalten bei Störungen und im Brandfall Notruf: 112 

 

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid / Schaum / Wassersprühstrahl / Trockenlöschmittel 
Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl. 
Mit saugfähigem Material (z.B. Universalbinder, Wischlappen) aufnehmen und entsorgen. 

6. Erste Hilfe Notruf: 112 

 

Nach Einatmen: Frischluft! 
Nach Augenkontakt: Mehrere Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder 
Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! 
Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Mit Wasser und Seife abwaschen 
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Mund mit Trinkwasser ausspülen und reichlich 
Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen. 

7. Sachgerechte Entsorgung 

Empfehlung: 

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren und können nach entsprechender Reinigung 
wiederverwendet werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen. Darf nicht 
zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Abfall getrennt sammeln. 
Unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften als gefährlicher Abfall 
entsorgen. Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. 


